
1.Beib1att 

l48L!wB. 

zu 1§7/J 

20a Mai 1954 

Auf die Anfrage der Abgo DreP f e i f e r, Dro K 0 P f, 

H e· r z e 1 e und Gen~ssen ~n die ~undesregierung, 

betreffend die Nove11ierung des Pe~sionsüberleitungsgesetzes, 

teilt Bundeskana1~~ Ing. Raa b im Einvernehmen mit dem Bundesminister 

für Finanzen Dr.K ami t z fo1iNndcs mit: . 
I 

. Naoh§ 10 des .Pe11sicllsüberleitungsgesetzes kann Ruhestandsbea.mten 
des Bundes, die in der Zeit zwischen dem 5Q März 1933 und dem 27. April 1945 
gegen Zahlung der Differenz zwischen dem Ruhegenuß und den ihnen auf Grund 

ihrer dienstreohtliohenSt.,e1lung im Zeitpunkt ihrer Ruhestandsversetzung ge'" 
bUhrenden Dienstbezügen v~rwendet ~orden sind, im Einvernehmen mit dem Bun­
desminiBteriuni für Finanzen die Zeit dieser Verwendung für den Hul1,dertsatz 
des Ruhegenusses bis zur Erreiqhung der vollen Ruhegenußbemessungsgrundlage 

angereohnetwerden; wenn Sie die Dauer eines Jahres übersteigt. 
Diese Gesetzesbestimmungbildet eine Ausnahme von dem Grundsatz:: d(lß 

; . 

die Pensionierung endgültige Rechtsverhältnisse schafft. Sie hat fcilgende 
Entstehungsgesohichte: 

In den Jahren 1945 bis 1949 sind versohiedene Entwürfe eines 
t»ensionsüber1eitungsgesetzes ausgearbeitet worden.. Die Anreohnung der von 
Beamten des Ruhestandes! iu Wied.F;:.:'verwendung zurüokgelegten Dienstzeit für die 
Ruhegenußbemessung wa.r in diesen Entwürfen zUnächst nicht vorgesehen~ Hie'" 
fil~ war neben grundsätz1iohsn Enläg;,mgen auoh die Tatsa.ohe bestimmend, daß 

während der Zeit der Besatzung österreiohs für eine Wiederverwendung im 
atf~tliohen Dienst in erster Linie solohe Ruhestandsbe~te hera.ngezogen 
wurden, die dem damaligen Regime genehm war~no Ansonsten wurden arbeits­
f'ähige Ruhestandsbeamte vielfaoh im Zeichen des Arbeitsein~atzesRüstungs .. 

betrieben u$dgl. zur Arbeitsleistung zugewiesen, die keine Wiederverwendung 
1m 8ttentliohen Dienst b~deutetea Die vom Abgeordneten Dr. Pfeifer und 
Genossen angestrebte Begünstigung der wieder in Dienst gestellten Beamten 
des Buhestandes wUrde daher neue Härten schaffen,. 

Die Bestimmung des § 10 des Pensionsüberleitungsgesetzes wurde 
sohließlioh im Hinblick auf die grundsätzlichen Bedenken gegen die Anreoh­
nung von im Ruhestand zUl~ckgelegten Dienstzeiten in dieser engen Fassung 
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2. Beiblatt 200 Mai 1954 

und überdies nur a.ls t!Kanrl--Bestiranru.ng~ in den G(;8(~tz(;lsbeschluß des Na.­

tionalrates aufgenommen, sod,aß der G:cundsatz, d,aß die ?er.s ionierung eines 

Beamten endgUltiges Recht schafft, nicht preisgegeben wurdeo 

Es darf in dje sem Zusamm3:tmang nicht ü.b(~rsehen werden, daß eine 

Novellierung der in Erörterung tt6henden Gesetze3stelle, etwa. in der Weise, 

daS die Einsohränkimg Ugeg',m Zahlu.ng -d~r D'5.fferenz z-rrisohen dem RuhegenuB 

und den ihnen auf Grund ihrer dienstrechtlichen Stellung im Zeit~te ihrer 

Ruhestandsversetzung gebür~enden DienstbezügenW entfällt, mit Rücksicht auf 

die g~oBe Zahl von wiederverwendeten Ruhesta~dsbeamten, insbesondere von 

Berutsmilitärpersonen und deren Hinterbliebenen eine 'fühlbare budgetäre 

Mehrbelastung mit sich b~ingen würde 0 Wenn anch kein~ geschlossenen,Auf­

zeichnungen vorliegen,' so kann doch e.bgesc'hlttzt w~rde.n; daß schon bei 

Annahme von nur rund 100000 in Betracht kommenden Pensionisten, bei einer - . 

durohsohnittlichen Wieder~erwendungsdauer von 5 Jahren und bei einem mitt-
./ 

leren Monatsbezug von"1400 ß, sich eine Pensionse:rh5hu.YJ.g von 10 v.H. er-

gebenwürde. nie budgetäre Mehrbelastung würde auf dieser Grundlage pro . '-., . -

Finanzjahr einen Betrag von nahezu 20 Millionen Schillirig ergeben. 

Far Empfänger von Ruhegenüssen aus einem 8sterreichischen 

Uffentlich-rechtliohen Dienstv'erhältnis~ die vor dem 13" März 1938 in­

tolge eingettetener Dienatu-~fWligkeit in den dauernden RV~.astand versetzt 
. worden sind und sonuiLt unter § JO Abs .. l Beamten-tfberleitungsgeset-z fallen, 

wurde durch Zuerkennung eines R~egenusses dem Erfordernis der Versorgung 

bereits Rechnung getragen. Eine Wiederverwendung war damals nicht vor­

gesehen. Die außero:!'deJ;ltJ..iohen Fersonalverhältnisse während des Krieges 

brachten es jedoch .mit sich l daß Pen si onspart ei enwieder verwendet wUrden. 

Diese ~ahrend des Krieges zurückgelegten Ve~~endungszeiten stellen keine 

'ortsetzung des abgeJahlcsscnen öffentlioh=reohtlichm Dienstverhältnisses 

dar und können ~erdie d~~ch die Pensionierung geschaffenen endgültigen 

Reohtsverhältnisae nicht ·beeinflusseno J~ernfalls ~4rde jedeaUßh nur 
, . , . . 

vorübergehende Wledervaxw'atdung eines RU:h~standsbuamtcn in ihrer prakti-

, seheh Auswirkung einer förmiiohen Reaktivierllllg gleichkommen. Damit wäre 

jedooh der Grundsatz preisgegaben, da.B die Versetzung in den dauernden 

Ruhestand die L~utbahn eines pragmatischen Bundesbediensteten endgültig 

ab sO'hließt..1> 
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Gerade aus dieser Erwägung heraus ist die Bestimmunlcdes § 10 

PeDs1onsl1ber1eitungsgesetz eng gefaßt worden, um eine 'Dynamik in der an­

gedeuteten Riohtung zu vermeiden~ 

'. Die in der eingangs angeführten Anfrage an die Bunc;iesl'eg'1erung 

zum AUSd~ck gebrachte Auffassung, die N1.chtanreohnung- einer im Ruhestand 

zurlckge1egten Dienstzeit für den Hundertsatz des Ruhege~usses stelle den 
"Gipfelpunkt der Ungerechtigkeit ft dar, ist daher aus den angefiihrten ErWä­
gungen unzutreffend •. 

Eine a . Änderung des § 10 Pensionsüberleitungsgeset~ im 

Sinne einer allgemeinen Anrechenbarkeit im Ruhestand zUl'flcltgelegter Ver­

we.ndungszeiten fUr den Hun~ertsatz des Ruhegenusses kann mit Racksicht auf 

die große zahl der wiederverwendeten Ruhestandsbeamten (Serufsml1itärperso­

nen) und deren Binterbliebenen:-sOYlohl aus grundsätzliohen Erwä~en als auc-h 
)' -

aus budgetären Gründen nioht i~ Betracht gezogen werden. 

-.-.-....... -
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